
Beschlussvorlage 
 Vorlage Nr.: BV/0996/2021-2026 

öffentlich 

10.09.2025 

 

 

Beratungsfolge Termin  Zuständigkeit 

Rat 22.09.2025  Entscheidung 

 

 

Tagesordnungspunkt: 

Ausschüsse des Rates - Berufung einer Stellvertreterin für ein nicht dem Rat 

angehörendes Mitglied 

 

 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Der Rat beruft Frau Andrea Schön, Sage, 26197 Großenkneten, anstelle von Herrn 

Horst Hilsemer als Stellvertreterin der anderen Personen als nicht dem Rat 

angehörendes Mitglied in den Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie in den Planungs- 

und Umweltausschuss.  

 

Der Rat stellt gemäß § 71 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) die Ausschussbesetzung entsprechend fest.  

 

Sach- und Rechtslage: 

 

Die SPD-Fraktion hat in der konstituierenden Ratssitzung am 04.11.2021 Herrn Horst 

Hilsemer als Stellvertreter für die anderen Personen gem. § 71 Abs. 7 Nds. 

Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) benannt. Herr Hilsemer wurde daraufhin als 

Stellvertreter der anderen Personen als nicht dem Rat angehörendes Mitglied in den Finanz- 

und Wirtschaftsausschuss, in den Infrastrukturausschuss sowie in den Planungs- und 

Umweltausschuss berufen.  

 

Nachdem Herr Hilsemer seine Mitgliedschaften in den Ausschüssen niedergelegt hat, benennt 

die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 10.09.2025 Frau Andrea Schön, Sage, 26197 

Großenkneten, als nicht dem Rat angehörendes stellvertretendes Mitglied in den Finanz- und 

Wirtschaftsausschuss sowie in den Planungs- und Umweltausschuss (§ 71 Abs. 9 NKomVG). 

In den Infrastrukturausschuss wurde Frau Schön bereits in der Ratssitzung am 24.03.2025 als 

nicht dem Rat angehörendes Mitglied berufen. 

 

Weiterhin bestimmt die SPD-Fraktion die gegenseitige Vertretung in den Fachausschüssen 

ausschließlich durch vom Rat berufene, nicht dem Rat angehörende Mitglieder.  

 

Der Rat hat die Neubesetzung der Stellvertretung für andere Personen als nicht dem Rat 

angehörendes Mitglied im Wirtschafts- und Finanzausschuss sowie im Planungs- und 

Umweltausschuss durch Frau Andrea Schön gemäß § 71 Abs. 5 NKomVG durch Beschluss 

festzustellen.  
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